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75. Verordnung der Landesregierung vom 10. Juni 1997 über die Erklärung eines Teiles der Ötztaler Alpen
im Gebiet der Gemeinden Kaunertal, St. Leonhard im Pitztal und Sölden zum Ruhegebiet (Ruhegebiet
Ötztaler Alpen)

75. Verordnung der Landesregierung vom 10. Juni 1997 über die Er-
klärung eines Teiles der Ötztaler Alpen im Gebiet der Gemein-
den Kaunertal, St. Leonhard im Pitztal und Sölden zum Ruhe-
gebiet (Ruhegebiet Ötztaler Alpen)

Auf Grund des § 11 Abs. 1 des Tiroler Natur-
schutzgesetzes 1997, LGBl. Nr. 33, wird ver-
ordnet:

§ 1
(1) Das in der Anlage dargestellte, rot umran-

dete Gebiet in den Gemeinden Kaunertal,
St. Leonhard im Pitztal und Sölden wird zum
Ruhegebiet erklärt (Ruhegebiet Ötztaler Alpen).

(2) Das Ruhegebiet hat eine Größe von
394,7 km².

§ 2
Die Grenze des Ruhegebietes verläuft, süd-

östlich der Weißseespitze beim Schnittpunkt der
Höhenlinie 3320 mit der Staatsgrenze begin-
nend, in nordöstlicher Richtung in gerader Li-
nie auf den Felskopf südwestlich des Rauhen
Kopfes, von dort nach Westen auf die Höhen-
kote 3062 nördlich des Nörderschartls, weiter
über Nörderjöchl und Kote 2885 zur Kote 2738,
dann in gerader Linie über das Ombrometer zum
Rifflerbach, diesem abwärts folgend bis 10 m
vor der Brücke der Zufahrtsstraße zum Kauner-
taler Gletscherschigebiet, dann in einer Entfer-
nung von jeweils 10 m östlich dieser Straße in
Richtung Gepatschstausee bis auf eine Höhe
von 100 m über dem Stauziel des Gepatschstau-
sees (Höhenlinie 1870), dann dieser Höhenlinie
nach Norden folgend bis zum Wurmtalbach, von
dort in gerader Linie zur Kote 2946, weiter über
den Südlichen und Nördlichen Hapmeskopf
zum Löcherkogel, dann nach Südosten über 
den Grat zwischen Rifflferner und Südlichem
Löcherferner über Kote 3135 zum Zusammen-
fluß zwischen dem Rifflbach und dem Abfluß
vom Südlichen Löcherferner, weiter dem Riffl-
bach abwärts folgend bis zur Einmündung in
den Rifflsee, von dort in gerader Linie zur Kote
2821 auf dem Grubengrat, dann in gerader Linie

zur Brücke über den Seebach, weiter dem See-
bach abwärts folgend bis zur Einmündung in
den Taschachbach, dann diesem abwärts fol-
gend bis zur Brücke des Zugangsweges zum
Taschachhaus, von dort dem Fußsteig nach Mit-
telberg folgend, von dort südwärts dem Fußsteig
in Richtung Muttler folgend bis zur Höhenlinie
2200, dann über den Grat über Kote 2603 zum
Mittagskogel, von dort über Mitterkamm, Mit-
terkopf, Vorderen und Hinteren Brunnenkogel,
Mittelbergjoch, Hohe Wände zum Schuchtko-
gel, weiter in gerader Linie zum Weißen Kogel
(Kote 3407), von dort nach Norden über den
Grat zum Mutkogel, darauf nach Osten über
Kote 3100 zum südlichen Arm des Tiefenbaches
bei der Höhenlinie 2400, dem Tiefenbach ab-
wärts folgend bis zur Höhenlinie 1900, dann ent-
lang dieser Höhenlinie taleinwärts bis zum
Weißenbach, diesem aufwärts folgend bis zur
Höhenlinie 2700, dieser Höhenlinie taleinwärts
folgend bis zum Rofenbach, weiter entlang dem
Rofenbach talabwärts bis zur Höhenlinie 2100,
dieser Höhenlinie taleinwärts folgend bis zum
Mitterbach, darauf diesem talabwärts folgend
zur Rofenache, dieser talabwärts folgend bis
250 m vor der Einmündung des Niedertalbaches,
von dort parallel zum bestehenden Schlepplift
in Richtung Ochsenleger bis auf die Höhe der
Bergstation, weiter in gerader Linie nach Osten
bis zum Niedertalbach, diesem aufwärts folgend
bis zur Einmündung des Spiegelbaches, diesem
weiter aufwärts folgend bis zur Höhenlinie
2300, diese Höhenlinie talauswärts entlang zum
unbenannten Gerinne zwischen Ramolalm und
Mutsbichl, dem Gerinne talwärts folgend bis
zum Waldrand südlich von Vent, von dort tal-
auswärts dem Waldrand folgend bis zum Ende
der Kulturgründe, von dort der Venter Ache
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rechtsufrig abwärts folgend bis zur Brücke der
Venter Landesstraße vor Winterstall, dann ent-
lang der Venter Landesstraße in Richtung Win-
terstall bis zum Beginn der Kulturgründe, von
dort entlang der Grenze der Kulturgründe bis
zum Waldrand nördlich von Winterstall an der
Venter Landesstraße, dieser folgend bis zur
Brücke über die Venter Ache, dieser rechtsufrig
talauswärts folgend bis auf die Höhe von Lehn,
von dort entlang der Grenze der Kulturgründe
beim Ortsteil Neder bis zur Venter Ache, dieser
weiter folgend bis zu den Kulturgründen west-
lich von Zwieselstein, dann entlang der Grenze
der Kulturgründe bis zur Kehre der Straße nach
Obergurgl, von dort dieser Straße folgend bis
zur Hohen Brücke, darauf das linke Ufer der
Gurgler Ache entlang bis zur Einmündung des
unbenannten Grabens gegenüber Dreihäusern,
von dort in gerader Linie zur Bergstation des
Schleppliftes, weiter in gerader Linie zum Ufer
der Gurgler Ache gegenüber der Einmündung
des Königsbaches, dann dem linken Ufer der
Gurgler Ache aufwärts folgend bis zur Ein-
mündung der Rotmoosache, dieser aufwärts fol-
gend bis zur Brücke oberhalb der Schönwies-
hütte, von dort in gerader Linie auf die Hohe
Mut (Kote 2653), dann in gerader Linie nord-
wärts zur Brücke des Schiweges im Gaisberg-
tal, weiter in gerader Linie ostnordostwärts auf
die Hangschulter zum Schnittpunkt der Höhen-
linie 2500 mit dem Fußsteig auf den Festkogel,
diesem Fußsteig folgend auf den Festkogel
(Kote 3038), von dort nach Norden über die
Roßkarschneide zur Brücke über den Ferwall-
bach auf Höhe 2280, dem Ferwallbach ca. 130 m
bis auf Kote 2260 abwärts folgend, dann in ge-
rader Linie in Richtung Nordnordost bis zum
Königsbach auf Kote 2170 (das bedeutet 380 m
unterhalb der Brücke bei Kote 2236), dem Kö-
nigsbach dann aufwärts folgend bis zu dieser
Brücke bei Kote 2236, von dort in gerader Linie
zum Grat (Richtung Ostnordost) 300 m östlich
des Vorderen Wurmkogels, dann diesem Grat
folgend über Kote 2991 und Hinteren Wurm-
kogel zur Äußeren Schwenzerspitze, von dort
nach Süden der Staatsgrenze folgend bis zum
Ausgangspunkt.

§ 3
Nach § 11 Abs. 2 des Tiroler Naturschutzge-

setzes 1997 sind im Ruhegebiet verboten:
a) die Errichtung von lärmerregenden Be-

trieben;
b) die Errichtung von Seilbahnen für die Per-

sonenbeförderung und von Schleppliften;
c) der Neubau von Straßen mit öffentlichem

Verkehr;

d) jede erhebliche Lärmentwicklung;
e) die Durchführung von Außenlandungen

und Außenabflügen mit motorbetriebenen Luft-
fahrzeugen; davon ausgenommen sind Außen-
landungen und Außenabflüge im Rahmen der
Wildfütterung, der Viehbergung und der Versor-
gung von Vieh in Notzeiten, der Ver- oder Ent-
sorgung von Schutzhütten und Gastgewerbe-
betrieben, für wissenschaftliche Zwecke, zur 
Sanierung von Schutzwäldern, im Rahmen der
Wildbach- und Lawinenverbauung, der Instand-
haltung oder Instandsetzung von Rundfunk- und
Fernmeldeeinrichtungen und von Einrichtungen
der Elektrizitätsversorgungsunternehmen, so-
fern der angestrebte Zweck auf eine andere Wei-
se nicht oder nur mit einem unverhältnismäßig
großen Aufwand erreicht werden könnte.

§ 4
Im Ruhegebiet bedürfen einer naturschutz-

rechtlichen Bewilligung:
a) die Errichtung, Aufstellung und Anbrin-

gung von Anlagen, soweit sie nicht unter lit. b
oder c fallen, sowie die Änderung von Anlagen,
sofern die Interessen des Naturschutzes nach 
§ 1 Abs. 1 des Tiroler Naturschutzgesetzes 1997
berührt werden; davon ausgenommen sind der
Neu-, Zu- und Umbau von ortsüblichen land-
und forstwirtschaftlichen Wirtschaftsgebäuden
und von Einfriedungen;

b) der Neubau, der Ausbau und die Verlegung
von Straßen, die nicht dem öffentlichen Verkehr
dienen, und von Wegen;

c) die Errichtung von oberirdischen elektri-
schen Leitungsanlagen mit einer Spannung von
36 kV und darüber sowie von Luftkabelleitun-
gen;

d) Geländeabtragungen und Geländeauf-
schüttungen außerhalb eingefriedeter bebauter
Grundstücke;

e) die Verwendung von Kraftfahrzeugen,
ausgenommen im Rahmen der üblichen land-
und forstwirtschaftlichen Nutzung und zur Ver-
und Entsorgung von Schutzhütten.

§ 5
Diese Verordnung tritt mit dem Ablauf des

Tages der Kundmachung in Kraft. Zugleich tritt
die Verordnung über das Ruhegebiet Ötztaler
Alpen, LGBl. Nr. 64/1981, außer Kraft.

Der Landeshauptmann:
Weingartner

Der Landesamtsdirektor:
Arnold
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Anlage
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